
Gegenüberstellung jährliche Gebührendifferenz Alt/Neu bei
Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen und Brandsicherheitsdiensten

Anzahl 2012 Alte Gebühr Alt Gesamt Neue Gebühr Neu Gesamt Differenz
78 Einsätze 350,00 € 27.300,00 € 600,00 € 46.800,00 € 19.500,00 €
19 Einsätze* ca. 48,50 € 921,50 € ca. 45,00 € 855,00 € -66,50 €
SUMME 19.433,50 €

Anzahl 2013 Alte Gebühr Alt Gesamt Neue Gebühr Neu Gesamt Differenz
1091 Stunden 13,00 € 14.183,00 € 20,00 € 21.820,00 € 7.637,00 €
SUMME 7.637,00 €

Datenquelle: Drägerware.ZMS/Fire (Florix Hessen)

Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen (Produkt 0260100.511000000)

Brandsicherheitsdienste (Produkt 0260100.51000000)

* Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, welche direkt und begründet durch die Betreiberin 
bzw. den Betreiber als solche gemeldet werden, noch bevor Einsatzkräfte ausrücken können. 
Hier obliegt es dem jeweiligen Einsatzleiter zu entscheiden, ob nur er selbst oder auch weitere 
Einsatzkräfte zum Einsatzort ausrücken. Die Berechnung im erstgenannten Fall erfolgt dann 
aus Billigkeitsgründen und Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nach Gebührenverzeichnis 
und nicht pauschal (gem. Dezernentenentscheidung vom 22.02.2012).


